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30. ZUCHTBOCK-
VERSTEIGERUNG

PROGRAMM
07:30 – 08:30 Uhr | Anlieferung, Wiegung

ab 09:00 Uhr | Winkerausgabe & Ankaufsberatung
10:15 Uhr | Beginn der Versteigerung

ab 10:30 Uhr | Abrechnung

SAMSTAG,
27. JULI 2024
Beginn: 10:15 Uhr

Rennbahnstr. 15, 4600 Wels 
Messegelände, Halle 4L

Reihenfolge der
Versteigerung:
I.  Saanenziegen männlich

III.  Saanenziegen weiblich
II. Gemsfarbige Gebirgsziegen



AUFTREIBER 
 
Anzinger Markus  SA  
4184 Afiesl  

 
Deubl Christian  

 
SA   

4596 Steinbach an der Steyr   

     

Feßl Barbara & Andreas  SA   
4582 Edlbach   

     

Gramshammer Hermann  GGZ   
6343 Erl   

     

Greisinger Maria & Wolfgang   SA   
4323 Münzbach   

     

Guggenbichler Ludwig   SA   
6210 Wiesing   

 

Hohensinn Ursula & Andreas 
 

SA   
4911 Tumeltsham   

     

Holaus Christoph    SA   
6264 Fügenberg   

     

Klinger Monika & Christian   SA   
5221 Lochen am See   

     

Koller Silvia & Gerlad  SA   
4262 Leopoldschlag   

     

Lindbichler Christian   SA   
4575 Rossleithen   

     

LZ Käse(d)rei Enzenhofer & Mauereder  SA   
4180 Zwettl an der Rodl   

     

Margreiter Andreas   SA   
6314 Niederau   

     

Weiß Regina  SA   
5143 Feldkirchen bei Mattighofen   

     

Weixlbaumer Margit & Gerhard  SA   
4441 Behamberg   

     

Wieser Angelina & Manuel   SA   
4240 Freistadt   

     

Wiesinger Klaus  SA   
4242 Hirschbach im Mühlkreis   

     



BETRIEBS-/ STALLDURCHSCHNITTE  
DER LETZTEN 12 MONATE – ABSCHLUSS 2023 
 

Bewirtschafter PLZ Gemeinde Tiere Milch F% F kg E% E kg FE kg  
Anzinger Markus 4184 Afiesl 81,5 898 3,38 30,4 3,11 27,9 58,3  

Deubl Christian 4596 Steinbach/Steyr 197,8 1.043 3,64 37,9 3,41 35,5 73,5 
 

Feßl Barbara & Andreas 4582 Edlbach 200,1 980 3,43 33,6 3,08 30,2 63,7 
 

Gramshammer Hermann 6343 Erl 53 632 3,89 24,6 3,04 19,2 43,8  

Greisinger Maria & Wolfgang 4323 Münzbach 315,3 805 3,34 26,9 3,09 24,8 51,7  

Guggenbichler Ludwig 6210 Wiesing 6 640 3,30 21,1 2,94 18,8 39,9  

Hohensinn Ursula & Andreas 4911 Tumeltsham 104,9 798 3,53 28,1 3,13 25,0 53,1  

Holaus Christoph 6264 Fügenberg 52 974 3,06 29,8 2,99 29,1 58,9  
Klinger Monika & Christian 5221 Lochen am See 134,6 910 3,43 31,2 3,10 28,2 59,4 

 
Koller Silvia & Gerald 4262 Leopoldschlag 151,6 1.119 3,68 41,2 3,35 37,5 78,7  

Lindbichler Christian 4575 Rossleithen 112,2 1.052 3,64 38,3 3,32 34,9 73,2 
 

LZ Käse(d)rei GesbR. 4180 Zwettl an der Rodl 134,6 849 3,29 27,9 3,13 26,6 54,5  

Margreiter Andreas 6314 Wildschönau 5 1.029 3,16 32,5 3,10 31,9 64,4 
 

Weiß Regina 5143 Feldkirchen/Mattighofen 183,8 1.045 3,41 35,7 3,19 33,3 69,0 
 

Weixlbaumer Margit & Gerhard 4441 Behamberg 100 687 3,26 22,4 2,78 19,1 41,4 
 

Wieser Angelina & Manuel 4240 Freistadt 161,6 1.134 3,76 42,6 3,15 35,7 78,4 
 

Wiesinger Klaus 4242 Hirschbach im Mkr. 122,9 1.001 3,70 37,1 3,39 33,9 71,0 
 

 
 
 

VERSTEIGERUNGSBESTIMMUNGEN 
A) ALLGEMEINES: 
1. Die Absatzveranstaltung wird vom Landesverband für Ziegenzucht und -haltung OÖ. durchgeführt. Sie 
kann daher nur von Mitgliedern des Landesverbandes, die Herdebuchzüchter sind, beschickt werden. 
2. Rechtsbeziehungen finden nur zwischen dem Verkäufer und Käufer statt. Der Landesverband stellt für die 
Durchführung der Absatzveranstaltung nur seine Einrichtungen zur Verfügung. Bei Geltendmachung von 
Ansprüchen haftet das Mitglied. 
3. Jeder Besucher und Teilnehmer der Versteigerung haftet für Schäden, die er oder seine Gehilfen oder 
Tiere verursachen. Eine Haftung des Verbandes entfällt. Der Verband übernimmt auch keinerlei Haftung 
hinsichtlich des Verkaufes oder der Bezahlung der Tiere. 
4. Von den gesetzlichen Gewährsmängeln abgesehen, werden die Tiere seitens des Verbandes ohne Ge-
währ für sonstige innere und äußere, sichtbare und unsichtbare Fehler und Mängel angeboten. Für das De-
cken und die Fruchtbarkeit der Böcke gelten besondere Regelungen. Siehe Gewährleistungsbestimmungen. 
5. Das verkaufte Tier bleibt bis zur vollständigen Bezahlung uneingeschränktes Eigentum des Verkäufers. 
 
B) ZULASSUNG UND BESCHICKUNG: 
1. Die Beschickung der Zuchtziegen-Absatzveranstaltung darf nur durch Mitglieder des Landesverbandes, 
die anerkannte Herdebuchzuchtbetriebe sind, erfolgen. Es werden nur Tiere zur Versteigerung zugelassen, 
die aus CAE und Pseudotuberkulose unverdächtigen Betrieben, welche am TGD MTBC-Programm teilneh-
men, stammen. 
2. Die zur Absatzveranstaltung gemeldeten Tiere dürfen nur auf Grund einer ausdrücklichen Bewilligung des 
Landesverbandes aufgetrieben werden. Es werden grundsätzlich nur Tiere zugelassen, welche vorschrifts-
mäßig gekennzeichnet sind, für die ein einwandfreier und vollständiger Abstammungs- und Leistungsnach-
weis beigebracht werden kann und die den jeweils festgesetzten Mindestanforderungen hinsichtlich Alter, 
Entwicklung, Abstammung und Leistung genügen. 



3. Die für die Absatzveranstaltung vom Landesverband zugelassenen Tiere müssen zur vorgesehenen Ver-
steigerung zur festgesetzten Zeit gebracht werden. Der An- und Abtransport hat tiergerecht und ordnungs-
gemäß zu erfolgen. 
4. Der Verkäufer hat für die Verwahrung, Beaufsichtigung, Wartung sowie für die Vorführung zur Körung, 
Bewertung und Versteigerung der Tiere von der Anlieferung bis zur ordnungsgemäßen Übergabe an den 
Käufer zu sorgen. 
5. Sämtliche nach dem Zuschlag der Tiere an den Käufer allenfalls auflaufenden Kosten für Einstellung, 
Betreuung, Fütterung, Transport etc. gehen zu Lasten des Käufers.  
 
C) KÖRUNG DER BÖCKE UND EINSTUFUNG DER WEIBLICHEN TIERE: 
1. Vor dem Verkauf werden die Böcke nach den Bestimmungen des oberösterreichischen Ziegenzuchtver-
bandes gekört und in Zuchtwertklassen eingeteilt. Die in Zuchtwertklasse I und IIa gekörten Böcke gelten für 
den Bereich des Landesverbandes als herdebuchfähig. Der amtliche Körschein mit eingetragener Körklasse 
und Zuchtverwendung wird durch den Landesverband dem Käufer zugestellt. Die Körentscheidung „ange-
kört“ gilt für die gesamte Dauer der Zuchtverwendung eines Vatertieres bzw. bis zu einer neuerlichen Kö-
rentscheidung.  
2. Die Kosten der Körung der Böcke trägt der Verkäufer. Die Deckerlaubnisgebühr geht zu Lasten des Käu-
fers. 
3. Die angebotenen weiblichen Tiere werden vor dem Verkauf in Preisklassen gemäß der vom Vorstand des 
Verbandes festgesetzten Leistungsanforderungen eingeteilt. 
 
D) DURCHFÜHRUNG DER ABSATZVERANSTALTUNG 
1. Alle auf die Absatzveranstaltung aufgetriebenen Tiere dürfen nur mittels Versteigerung verkauft werden. 
Unverkaufte Tiere können nach Beendigung der Absatzveranstaltung mit Zustimmung der Verbandsleitung 
veräußert werden. Der Verkauf unter dem jeweiligen Ausrufpreis ist nicht gestattet. 
2. Alle aufgetriebenen Tiere werden vor der Körung bzw. Versteigerung vom anwesenden Amtstierarzt un-
tersucht und sind daher als gesundheitlich einwandfrei zu betrachten. Bei der Untersuchung festgestellte 
Mängel, die aber keinen Anlass geben, das Tier vom Verkauf auszuschließen, müssen vor der Versteigerung 
bekannt gegeben werden. 
3. Wer die Tiere anlässlich der Versteigerung erwerben will, hat dies bei der Vorführung der Tiere durch 
deutliches Erheben des hierfür ausgegebenen Winkers anzuzeigen. Der Meistbietende erhält den Zuschlag 
und ist an sein Gebot gebunden. Bei doppeltem Gebot ist die Versteigerung fortzusetzen oder das Tier ist 
infolge von Unklarheiten über den Zuschlag nach Ermessen der Geschäftsleitung von neuem auszurufen. 
Bis zur Bezahlung des vollen Kaufpreises darf der Käufer das erworbene Tier nicht weiterveräußern oder 
verpfänden. 
4a Der Käufer hat unmittelbar nach erfolgtem Zuschlag bei der Kassa im Büro der Versteigerungshalle die 
Bezahlung des vollen Kaufpreises inklusive Mehrwertsteuer und Gebühren mittels Lastschriftauftrag (inner-
halb 2 Wochen) oder Bar erlag vorzunehmen.  
4b Der Verkäufer bekommt das Geld üblicherweise nach ca. 3 Wochen gutgeschrieben!  
5. Mit erfolgtem Zuschlag geht das Tier in den Besitz des Käufers über. Ab der Übergabe des Tieres geht 
dasselbe auf Rechnung und Gefahr des Käufers. Das Eigentumsrecht geht erst mit der vollen Bezahlung 
des Kaufpreises auf den Käufer über. Der Verkäufer bzw. sein Beauftragter hat beim Abtransport des Tieres 
mitzuwirken. Die Verladung erfolgt unter Kontrolle und Mithilfe des Verbandes. 
 
E) GEBÜHRENORDNUNG 

1. Vom Käufer zu zahlen  
für weibl. und männl. Tiere:  
 
Zuschlagspreis  
+ 10% Marktgebühr  
+ € 10,00 pro Stammschein 

2. Vom Verkäufer zu zahlen: 
für Böcke:   
 7 % Verkaufsgebühr vom Zuschlagspreis 
 + € 30,00 Körgebühr und Marktgebühr 
 
für Ziegen:   
 7 % Verkaufsgebühr vom Zuschlagspreis 
+ € 10,00 Bewertung und Marktgebühr 

Gebühren bei Nichtabgabe 
 
Gebot € 500,-   bis  € 990,-  € 50,- 
Gebot € 1000,- bis  € 1990,- € 100,- 
Gebot über    € 2000,- € 160,- 



 

 
Abrechnung - Bitte um Angabe des Steuerstatus (gilt für Käufer und Verkäufer): 

pauschaliert 13%,   buchführend 13%,   kein Landwirt   13% 
Ausländische Käufer werden ersucht, die ersteigerten Tiere in BAR zu bezahlen.  
In Ausnahmefällen kann eine Bezahlung per Erlagschein anerkannt werden.  
 
Die Gebühren sind auch für solche Tiere zu bezahlen, die nach dem Schluss der Absatzveranstaltung ver-
kauft werden. Die Kör- und Marktgebühr ist für alle Tiere, die zur Versteigerung vorgeführt werden zu ent-
richten, auch für solche Tiere die kein Angebot erhalten haben oder nicht abgegeben wurden. 
 
Zentralkörung  
pro weibliches Zuchttier €10,00 
pro männl. Zuchttier   €30,00 
 
 
F) GEWÄHRLEISTUNGSBESTIMMUNGEN 
1. Der Verkäufer leistet Gewähr nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen des Allgemeinen Bürger-
lichen Gesetzbuches, insoweit durch diese Bestimmungen nicht zusätzliche Festlegungen getroffen sind. 
2. Die Gewährleistungsfristen beginnen mit dem Tag der Versteigerung bzw. des Verkaufes. 
3. Vom Käufer festgestellte oder angenommene Gewährsmängel sind bei sonstigem Verlust seiner Ge-
währleistungsansprüche innerhalb der festgesetzten Frist dem Verkäufer mittels eingeschriebenen Briefes, 
oder mündlich vor Zeugen, oder über Vermittlung des Zucht-verbandes unter gleichzeitiger Vorlage ausrei-
chender Nachweise zu melden. 
4. Der Verkäufer hat das Recht, sich vom Bestehen der behaupteten Gewährsmängel selbst oder durch 
Beauftragte zu überzeugen. 
5. Für deck- und zeugungsunfähige Böcke leistet der Verkäufer Ersatz, wenn der Nachweis darüber inner-
halb von 3 Monaten (bei Nichtbefruchten innerhalb 6 Monaten) durch ein amtstierärztliches Zeugnis er-
bracht wird. Der Verkäufer behält sich jedoch eine Nachprüfung vor und ist berechtigt, bei Beanstandungen 
wegen mangelnder Deckfähigkeit eines Bockes, diesen in seinen Stall zurückzunehmen. Deckt er hier (vor 
Zeugen), so muss der Käufer die Frachtkosten zahlen und den Widder wieder zurücknehmen. Der Anzeige 
wegen mangelnder Befruchtungsfähigkeit ist vom Käufer stets ein vom zuständigen Amtstierarzt ausge-
stelltes Zeugnis über die mikroskopische Untersuchung der Samenflüssigkeit beizufügen. In oben genann-
ten Fällen muss der Verkäufer den Bock zurücknehmen oder der Käufer übernimmt das Tier zum jeweils 
von der Verbandsleitung festgelegten Schlachtpreis. 
6. Für Zuchtziegen, die als trächtig angeboten werden, garantiert der Verkäufer den Belegzeitpunkt und die 
Abstammung. Für Zuchtziegen, die als nicht trächtig angeboten werden, garantiert der Verkäufer für die 
Nichtträchtigkeit. Der Verkäufer verpflichtet sich in beiden Fällen, den Differenzbetrag zwischen Zuschlag-
preis und Schlachtpreis zu ersetzen. Weiters besteht auch die Möglichkeit der Kaufwandlung. Bei falschen 
Angaben über den Deckbock bei trächtigen Ziegen muss der Verkäufer einen Preisnachlass von 30% vom 
Gesamtpreis gewähren oder das beanstandete Tier zurücknehmen. In diesem Fall hat der Verkäufer das 
beanstandete Tier selbst beim Käufer abzuholen. Weiters hat der Käufer noch Anspruch auf € 0,36 Futter-
geld pro Tag.   
 
G) SCHIEDSGERICHT 
1. Meinungsverschiedenheiten und Streitigkeiten, die anlässlich eines Ankaufes bei einer Absatzveranstal-
tung bzw. bei genehmigten Stallverkäufen entstehen, sind grundsätzlich zwischen den Parteien direkt aus-
zutragen. 
 
2. Ist ein direkter Ausgleich nicht möglich, kann von der Verbandsleitung (nachdem sie beide Parteien ge-
hört hat) ein Ausgleichsvorschlag gemacht werden. 
 
3. Wird dieser Ausgleichsvorschlag nicht angenommen, werden alle Streitigkeiten unter Ausschluss der 
ordentlichen Gerichte durch ein Schiedsgericht endgültig entschieden. 
 
Ausrufungspreise (Zuschlagspreis) 
 Böcke ZWKL. Ia, Ib, IIa, IIb € 300,-- 
 Weibl. Tiere € 200,-- 
 Steigerungsbetrag pro Gebot €   20,--  































 

ZEICHENERKLÄRUNG 
E = Einling, Z = Zwilling, D = Drilling, V = Vierling 
 
Exterieurbeurteilung 
R = Rahmen; Fo = Form; Fu = Fundament; B = Bemuskelung (beim Bock) oder E = Euter (bei der Ziege)  
ExKl = Exterieurklasse (Ia, Ib, IIa, IIb, III) 
 
Note und Bezeichnung 
9= ausgezeichnet; 8= sehr gut; 7= überdurchschnittlich gut; 6= gut;  
5= durchschnittlich; 4= ausreichend 3= mangelhaft; 2= schlecht; 1= sehr schlecht 
 
Fr = Fruchtbarkeit, P = Prämierungen, AI = Aufzuchtindex, ELA-Erstlammalter,   
ZLZ-Zwischenlammzeit  
 
Beispiele: 
AI 132 Das Tier liegt in der der Fruchtbarkeit um 32 Punkte über dem österr. Rasse-Durchschnitt  
 (= Werte über 100 sind besser als der Durchschnitt; unter 100 schlechter) 
ELA 380 Das Tier hatte mit 380 Tagen die erste Ablammung 
ZLZ 210 Die durchschnittliche Zwischenlammzeit beträgt 210 Tage 
Z 80 % 80 % der Ablammungen waren Zwillingsgeburten (Zwillingsprozent) 
Fr 3.3/5/9/9 Das Tier hatte bis zu einem Alter von 3,3 Jahren 5 Ablammungen,  

dabei 9 Kitze geboren und 9 Kitze aufgezogen 
 
Zuchtwertschätzung 
GZW 108 (63) = Gesamtzuchtwert 108 Punkte mit 63% Sicherheit 
FIT= Fitnesszuchtwert, FW= Fleischzuchtwert, MW= Milchzuchtwert, ND = Nutzungsdauerzuchtwert,  
EXT = Exterieurzuchtwert 
Teilzuchtwerte:  ZLZ= Zwischenlammzeit, GEB= geborene Lämmer/Kitze  
   LEB= lebende Lämmer/Kitze, ZZ= Zellzahl, Pers= Persistenz 

ZW-Fleisch: 113 – 106 - 97 = Tageszunahmen – Fett - Muskel 
ZW-Milch: -12,0+0,21+1,1+0,21+1,2 = Mkg, F%, Fkg, E%, Ekg 

 
Milchleistungskontrolle 

DL: 4/3     551 - 5,70 - 31,4 - 4,99 - 27,5 - 58,9 240 
DL: Durchschnittsleistung, 4 x gekitzt, 3 Laktationen:    
551 kg Milch, 5,7% Fett, 31,4 kg Fett, 4,99% Eiweiß, 27,5 kg Eiweiß, 58,9 kg Fett+Eiw., 240 Tage 
 
HL: 2.      647 - 5,77 - 37,3 - 5,07 - 32,8 - 70,1 240 
Höchstleistung in der 2. Laktation:   
647 kg Milch, 5,77% Fett, 37,3 kg Fett, 5,07% Eiweiß, 32,8 kg Eiweiß, 70,1 kg Fett+Eiw 240 Tage  
 
Für eine planmäßige Zucht wird für die Hornausprägung der Vermerk im Herdebuch angebracht: 
Gehörnt / behornt (H); hornlos (h / hl); enthornt (e) 
Die Bewertung der Ziegen erfolgt im analogen System, und zwar im Rahmen (Größe, Länge, Tiefe), in 
Fundament, in Form (Rücken, Becken Rassentyp) und im Euter (Euterform, Zitzenstellung) bzw. bei 
den Böcken Bemuskelung.  
 
Allgemein: VIS – Meldung Alle angelieferten Böcke werden von uns an die VIS (Statistik Austria) gemel-
det. Eine zusätzliche Meldung des Zu- oder Abgangs ist nicht erforderlich. 
Bei Fragen: office@ziegenland.com oder 050 6902 1448 // 0699 1196 5207 

mailto:office@ziegenland.com
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